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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1996

Norm

ABGB §433

GBG §31 Abs1

GBG §31 Abs6

GBG §32 Abs2

GBG §77

ProkG §1 Abs1 Z1

ProkG §2

Rechtssatz

Das Prokuraturgesetz gewährt der Finanzprokuratur primär die Befugnis, die Republik Österreich (und andere in § 2

ProkG genannte Rechtsträger) vor allen Gerichten und Verwaltungsbehörden zu vertreten (§ 1 Abs 1 Z 1 leg cit). Diese

Einschreiterbefugnis (vgl § 77 GBG) ist von der Verfügungsbefugnis (vgl § 31 Abs 6 GBG) streng zu trennen. Aus der

gesetzlichen Vertretungsmacht der Finanzprokuratur, für die Republik Österreich ein Grundbuchsgesuch einzubringen

und alle für dieses Verfahren relevanten Prozeßerklärungen abzugeben, ist daher nicht zu folgern, daß sie auch zur

Abgabe einer Aufsandungserklärung befugt wäre.
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